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105. Kundmachung 
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Der Entwurf des Voranschlages für das Rechnungsjahr 2022 liegt gemäß § 66 Abs. 2 des 

Salzburger Stadtrechtes 1966 vom 4. bis 10. November 2021 beim Magistrat Salzburg, 

Magistratsabteilung 4, Schloss Mirabell, Eingang 1, 1. Stock, Zimmer Nr. 142, zur 

öffentlichen Einsicht auf.  

Es steht allen eigenberechtigten österreichischen Staatsbürgern, die in der Stadt ihren 

ordentlichen Wohnsitz haben, frei, gegen den Entwurf Erinnerungen einzubringen. 

 

 

Für den Bürgermeister: 

Mag. Alexander Molnar 
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